
l«i't«»<f«« L v i 
7C2-Ö7EUCO0G-T 

V e r k ü n d e t 
am 23- Mai 1939 

S c h r i e v e r 
BUNDESVERWALTUNGSGERICHT J u s t i z h a u p t s e k r e t ä r i n 

a l s U r k u n d s b e a m t i n d e r G e s c h ä f t s s t e l l e 
BVerwG 7 C 2 .87 
OVG 5 A 1125/84 I A i w i Ä K w 

H * d © K e r S c h ö n 
D & h e & S a l i n e r 

IM NAMEN DES VOLKES I «*• 
' r 

In der Verwaltungsstreitsache 

der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den 
Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, 
Kennedy-Allee 105 - 107, 5300 Bonn 2, 

Beklagten, Berufungsbeklagten, 
Revisionsklägerin und 
Anschlußrevisionsbeklagten, 

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. Konrad Redeker 
u.a., Oxfordstraße 24, 5300 Bonn 1 -

g e g e n 

1. die TMS Internationale Meditationsgesellschaft Deutscher 
Verband e.V., Am Berg 2, 4516 Bissendorf 2, vertreten durch 
den 1. Vorsitzenden Dipl.-Ing. Hans Peter Ritterstaedt, 

2. die Vereinigung deutscher Krzte zur Förderung der Gesundheit 
durch Transzendentale Meditation e,V., vertreten durch die 
Vorsitzenden Dr. Dieter Kroener und Dr. Ulrich Messner, 
Am Berg 2, 4516 Bissendorf 2, 

3- Dipl.-Ing. Hans Peter R i t t e r s t a e d t , 
Johberg 68 B, 4711 Walhorn, Belgien, 

4. Dr. rer. nat. Heinrich R Ö d e r , 
Parkstraße 24, 5231 Weyerbusch, 

5- Dr. Ing, Lothar U h l e n b u s c h , 
Viersbacherstraße 20T 5231 Hirz-Maulbach, 

6. Dr. med, Dietrich W a c h s m u t h , 
Neue Straße 16, 4516 Bissendorf 2, 
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7. Dipl .-Psych. Charlotte R ö d e r , 
Parkstraße 24, 5231 Weyerbusch, 

8. Vorsitzenden Richter Dr. jur. Claus G o d b e r s e n , 
Strampfershof 7, 2407 Bad Sehwartau, 

9. ... 

10. 

11. Studiendirektor a. D. Dieter J u n k , 
Libanonstraße 4, 7000 Stuttgart, 

12. Elektromeister Hans-Jürgen W o h 1 e r s , 
Südenderstra&e 48, 2902 Rastede, 

Kläger, Berufungskläger, 
Revisionsbeklagten und 
Anschlußrevisionskläger, 

~ Prozeßbevollmächtigter zu 1, 3 bis 7: Rechtsanwalt 
Dr. Dieter Hess, Rheinstraße 23, 5400 Koblenz -

- Prozeßbevollmächtigte zu 2, 8, 11 und 12: Rechtsanwälte Holly 
u.a., Kaiserstraße 1, 5430 Montabaur -

Beteiligter: Der Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, 

hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts 
auf die mündliche Verhandlung vom 21- April 1989 
euren den Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts 
Prof. Dr. S e n d 1 e r und die Richter am Bundesverwaltungs­
gericht K r e i l i n g , S e e b a s s , 
Dr. G a e n t z s c h und Dr. B a r d e n h e w e r 

für Recht erkannt: 

Auf die Revision der Beklagten 
wird das Urteil des Qberverwaltungs-
gerichts für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 18. Dezember 19Ö5 
aufgehoben, soweit es der Berufung 
der Kläger gegen das urteil des 
Verwaltungsgerichts Köln vom 
21. Februar 1984 stattgegeben hat. 
Die Berufung der Kläger gegen das 
Urteil des Verwaltungsgerichta Köln 
wird auch insoweit zurückgewiesen. 
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Die Revision der Kläger wird 
zurückgewiesen. 

Eie Kläger tragen die Kosten des 
Verfahrens, soweit sie ihnen nicht 
bereits durch das Urteil des Ober­
verwaltungsgerichts auferlegt worden 
sind und soweit sie nicht durch die 
Kläger zu 9 und 10 zu tragen sind, 

G r ü n d e : 

Die Klägerin zu 1 verbreitet die "Transzendentale Meditation" 

(TM) nach Maharishi Mahesh Yogi in der Bundesrepublik Deutsch­

land; die Klägerin zu 2 ist ein Zusammenschluß von Ärzten mit 

dem Ziel der Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung und der 

Volksgesundheit durch Erforschung, Anwendung und Verbreitung der 

Technik der TM und der auf ihr aufbauenden Programme. Die 

übrigen Kläger sind Lehrer der TM. Die Kläger wenden sich gegen 

Äußerungen der Beklagten» die sie als ehrverletzend empfinden. 

Am 10- Juli 1978 erschien im Pressedienst des Bundesministers 

für Jugend, Familie und Gesundheit" eine Darstellung über die 

"Neuen Jugendreligionen", die am 19. Juli 1978 gleichlautend 

auch in den "Informationen des Bundesministers für Jugend, 

Familie und Gesundheit" veröffentlicht wurde. Diese Darstellung, 

die Staatssekretär Prof. Dr. W. in einer Pressekonferenz am 

10- Juli 1978 erläuterte und über die umfangreich in der Presse 

berichtet wurde, definiert einleitend den Begriff "Jugend­

religionen" bzw. "Jugendsekten" als Sammelbegriff für unter-
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schiedliche Gruppen, deren Zielgruppen und Anhänger vornehmlich 

junge Menschen seien- Zur TM-Bewegung heißt es im einseinen: 

"Transzendentale Meditation versucht, Anhänger durch Medita­

tionstechniken (angeblich ' Entspannungstechniken' ) in eine 

Scheinwelt, frei von Leiden und Problemen, zu rühren. Hauptsäch­

liche Finanzierungsquelle: Erhebung hoher Gebühren für Transzen­

dentale Meditationskurse". Die Pressemitteilung vom 10. Juli 

1978 verweist ergänzend auf eine als *• eindrucksvoll" bezeich­

nete, anläßlich einer Tagung zum Thema "Probleme im Zusammenhang 

mit den sog. Jugendreligionen11 am 23-/24. Februar 1978 in 

Hannover von der "Aktion für geistige und psychische Freiheit 

- Arbeitsgemeinschaft der Elterninitiativen -,T vorgelegte und 

vom Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit mate­

riell unterstützte Dokumentation, nach der bei TM die "entartete 

religiöse Technik" eine wachsende Hörigkeit der Sektenmltgiieder 

bewirke und Fälle schwerer psychischer Störungen festgestellt 

worden seien. Die Dokumentation wurde vom Bundesminister!um für 

Jugend. Familie und Gesundheit der Presse übergeben und später 

allen zuständigen Stellen in Sund und Ländern sowie - auf An­

forderung - zahlreichen Privatpersonen zugesandt. 

Mach dem Massenselbstmord der "Volkstempelsekte" äußerte Staats­

sekretär Prof- Dr. W. in einem Interview-, das in den "Infor­

mationen des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit" 

vom 30- November 1978 veröffenblicht wurde: Die typischen Merk­

male dieser Sekte seien auch bei den Jugendreligionen zu finden, 

die in der Bundesrepublik Deutschland verbreitet seien. Die 

Praktiken der "fanatischen Sekten11 könnten eigentlich nur mit 
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"Gehirnwasche" zutreffend beschrieben werden und führten bei 

ihren neuen Mitgliedern alsbald zu einem Persbnlichkeitszerfall-

Unter den "fanatischen Sekten'1 nannte er die TM-Bewegung. 

Am 27- April 1979 gab die Bundesregierung auf die Kleine An­

frage mehrerer Bundestagsabgeordneter sowie der Fraktionen der 

SPD und FDP eine Stellungnahme zu den "Neueren Glaubens- und 

Weltanschauungsgemeinsohaften (sogenannte Jugendsekten)" ab 

(BT-Drs. 8/2790) und zählte dabei auch die TM-Bewegung zum 

Kreis dieser Gemeinschaften. Diese Bewegung unterscheide sich 

von anderen Gruppierungen dadurch, daß sie ihre Anhänger weit­

gehend in den gewohnten Lebensbezügen belasse und auf ihre 

religiöse und weltanschauliche Neutralität und ihre Wissen­

schaftlichkeit verweise. 

Am 1. Juni 1979 antwortete Staatssekretär Prof- Dr. W. auf 

die Frage eines Abgeordneten im Deutschen Bundestag, bei TM sei 

zu unterscheiden zwischen ihrem nicht zu beanstandenden Einsatz 

ausschließlich als Entspannungstechnik, etwa im Rahmen psycho­

therapeutischer Behandlungen, und dem anders zu bewertenden An­

spruch als umfassendes Lebensführungsprogramm. Der Parlamen­

tarische Staatssekretär Z. erklärte am 14, Dezember 1979 im 

Deutschen Bundestag, bei Anwendung von TM als Lebensführungs­

programm sehe die Bundesregierung für solche Meditierende eine 

Gefahr, die entweder labil seien oder sich in einer Krise 

befänden, weil weder die Methode noch die Organisation auf die 

möglichen negativen Auswirkungen eingehen könnten und wollten. 

Die Meditationsbegleitung durch die TM-Lehrer genüge nicht einem 
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fundier-ten therapeutischen Anspruch; diese verfügten häufig 

nicht über die nötige Ausbildung und Erfahrung und hätten ferner 

keine entsprechende Fachberatung, um tiefgreifende Störungen der 

Meditierenden zu erkennen und auf ihre jeweilige persönliche 

Situation eingehen zu können. 

Im Dezember 1979 legte der Bundesminister für Jugend, Familie 

und Gesundheit dem Petitionsausschuß des Deutschen Bundestags 

einen Bericht über die "Jugendreligionen {Jugendsekten),r vor, 

der im Februar 19Ö0 unter dem Titel Tl Jugendreligionen in der 

Bundesrepublik Deutschland" herausgegeben und in der Folgezeit 

in einer Gesamtauflage von über 100 000 Exemplaren an Inter­

essenten abgegeben wurde. In diesem Bericht wird nach einleiten­

den Bemerkungen zu den Ursachen der Verbreitung der "Jugendreli­

gionen" in der Bundesrepublik Deutschland auf die Verschieden­

artigkeit der so bezeichneten Gruppierungen hingewiesen; sodann 

werden diese Gruppierungen nacheinander im einzelnen abgehan­

delt. Zur TM-Bewegung heißt es u.a., nach Aussagen von Ärzten 

könne die Anwendung von TM eine entspannende und positive Wir­

kung haben, jedoch bei solchen Meditierenden, die entweder labil 

seien oder in einer Krise stünden, zu schweren psychischen 

Störungen führen. Die TM-Lehrer seien nicht hinreichend ausge­

bildet, um solche Störungen zu erkennen und ihnen entgegenzu­

wirken. 

Die Kläger haben im Mai 1990 Klage auf Unterlassung und Widerruf 

bzw. Richtigstellung der sie betreffenden Äußerungen der Be-
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klagten erhoben. Das Verwaltungsgericht hat die Klage als unbe­

gründet abgewiesen, 

Im Berufungsverfahren haben die Kläger zunächst ihren erstin­

stanzlichen Klageantrag weiterverfolgt. In der mündlichen Ver­

handlung vor dem Berufungsgericht am 12, und 13. Dezember 19^5 

haben sie den Antrag geändert. Das Berufungsgericht hat die Be­

klagte nach Durchführung einer Beweisaufnahme auf der Grundlage 

des geänderten Antrags wie folgt verurteilt: 

Die Beklagte wird verurteilt, 

1. künftig folgende Pauschaläußerungen zu unterlassen: 

a) TM gehört zu dem mit "Jugendsekten" bzw. "Jugend­
religionen" umschriebenen Kreis bzw. TM ist eine der 
"sogenannten neuen Jugendreligionen, Jugendsekten oder 
Psychosekten" , 

b) TM wird von "nicht ausreichend qualifizierten" 
Lehrern vermittelt, 

c) "TM kann zu psychischen Schäden oder zu einer 
Persönlichkeitszerstorung führen", 

d) "das finanzgebaren der TM--Bewegung ist unseriös", 

2, künftig kein Informationsmaterial zu versendent in 
dem TM zu den Jugendsekten, Jugendreligionen, Psycho­
sekten oder Psychogruppen gezählt wird, 

3- folgende Erklärung abzugeben: 

"Die in verschiedenen Verlautbarungen des Bundes­
ministers Cur Jugend, Familie und Gesundheit enthaltene 
Äußerung, TM sei eine sogenannte Jugendsekte oder 
Jugendreligion, wird wegen der mit diesem Begriff in der 
Öffentlichkeit verbundenen Vorstellungen nieht aufrecht­
erhalten. 

Das Programm der TM wendet sich nicht speziell an 
Jugendliche, sondern an die gesamte Gesellschaft- An­
haltspunkte dafür, daß die TM-Organisation junge oder 
erwachsene Menschen in ihrer freien Willensbestimmung 
beeinträchtigt, sind nicht ersichtlich. Es liegen auch 
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keine wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse vor, ob 
TM zu gesundheitlichen, insbesondere psychischen Schäden 
führt, " 

4. den Klägern mitzuteilen, welchen öffentlichen 
Stellen und Verbänden sie seit Juli 197 3 Material zu­
gesandt hat, in dem TM als Jugendsekte, Jugendreligion, 
Psychogruppe oder Psychosekte bezeichnet wird T 

5- den Tenor des vorliegenden Urteils über den Presse­
dienst des Bundesministeriums für Jugend, Familie und 
Gesundheit zu veröffentlichen. 

Hinsichtlich des weitergehenden Antrags der Kläger auf Verurtei­

lung der Beklagten, "sich nicht zum Finanzgebaren der TM-Bewe­

gung - unbeschadet ihres Rechts, ES^- konkrete Verstöße gegen 

geltendes Recht zu beanstanden - zu äußern", hat das Berufungs­

gericht die Berufung zurückgewiesen. Zur Begründung seines 

Urteils hat es im wesentlichen ausgeführt: 

Die Klägerin zu 1 sei eine durch Art. 4 GG geschützte Weltan­

schauungsgemeinschaft im Sinne von Art. 1*10 CG in Verbindung 

mit Art- 137 Abs. 2 und 7 WRV. Die Art ihrer Teilnahme am 

politischen und wirtschaftlichen Leben stehe ihrer Charakteri­

sierung als Weltanschauungsgemeinschaft nicht entgegen. Es liege 

auch kein den Schutz aus Art. 4 GG ausschließender Hißbrauch 

der religiös-weltanschaulichen Freiheit vor. Die übrigen Kläger 

seien gleichfalls durch Art. 4 GG geschützt. 

Der den Klägern zustehende Schutz aus Art- 4, m"0 GG bedeute 

nicht, daß den staatlichen Organen jede Möglichkeit der Äußerung 

über die TM-Bewegung genommen sei. Das Recht der politischen 

Meinungsäußerung sei ureigenes verfassungsmäßiges Recht der 



9 -

Regierung- Danach sei diese befugt, 3ich im Rahmen ihres Hand-

lungs- und Aufgabenbereichs zu allen politisch relevanten Fragen 

zu äußern» Zu den Aufgaben, ggf* sogar zu den Pflichten der 

Regierung gehöre es, die Bevölkerung über Gefahren für grund­

gesetzlich geschützte Werte aufzuklären und gezielte Warnungen 

auszusprechen. Bei der Wahrnehmung dieser generellen Informa­

tionsaufgabe habe der Staat die staatskirchenrechtlichen Grund­

sätze der Neutralität und Parität zu beachten- Seine Äußerungen 

müßten den für staatliches Handeln maßgeblichen Prinzipien der 

Verhältnismäßigkeit, der Erforderlichkeit und der Sachgerechtig­

keit unter Beachtung de3 Verbots des Übermaßes entsprechen. Wer­

tende Äußerungen dürften nicht weitergehen als sie durch Tat­

sachen gestützt seien- Tatsächlich Ungeklärtes dürfe nicht als 

feststehend hingestellt werden, sondern allenfalls bei besonde­

ren Sachlagen im Rahmen von Warnungen als möglich. 

Die öffentliche Bezeichnung der TM-Bewegung als Jugendsekte, 

Jugendreligion oder Psychosekte sei nach diesen Grundsätzen un­

zulässig, Die Bezeichnung einer Vereinigung als Jugendsekte oder 

Jugendreligion wecke ein Bündel negativ besetzter Assoziationen, 

nämlich die Vorstellung gesetzwidriger, pseudoreligiöser, 

obskurer und destruktiver Praktiken verschiedenster Art. Einen 

ganz konkret ausmachbaren Informationsinhalt habe die Bezeich­

nung als Jugendsekte/Jugendreligion nicht- Als Gesamteindruck 

bleibe das Odium der Jugendgefähräung. Daß die mit der Bezeich­

nung verbundenen Vorstellungen zu einem erheblichen Teil auf die 

TM-Bewegung zuträfen, sei nicht belegt. Der Umstand, daß die 

Beklagte die Begriffe Jugendsekte/Jugendreligion in der gesell-
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schaftliehen Auseinandersetzung in religiös-weltanschaulichen 

Fragen vorgefunden habe, berechtige sie nichtt diese in der ge­

schehenen Weise zu gebrauchen, zumal diese Begriffe in erster 

Linie von nicht dem Gebot religiös-weltanschaulicher Neutralität 

unterliegenden Gegnern der neuen religiösen und weltanschau­

lichen Bewegungen geprägt worden seien- Die Bezeichnung als 

Psychosekte habe ebenfalls negativen Inhalt. Sie deute auf den 

Einsatz obskurer psychologischer Verfahren zur Persönlichkeits­

veränderung bzw. -Verformung hin. Auch hierfür fehle es hin­

sichtlich der TM-Bewegung an Nachweisen. 

Die Äußerung, TM werde von nicht ausreichend qualifizierten 

Lehrern vermittelt, sei z\i pauschal und deswegen unzulässig, Die 

Beklagte möge zwar durchaus berechtigt sein, Informationen über 

die Aus- bzw. Vorbildung von TM-Lehrern zu geöen, wie z.B., 

die TM-Bewegung fordere von ihren Lehrern keine Ausbildung als 

Arzt, Heilpraktiker, Psychologe, Psychiater oder Psychothera­

peut. Zur sachgerechten Information der Bevölkerung sei jedoch 

eine so pauschale üuBerung wie diejenige, die TM-Lehrer seien 

nicht hinreichend qualifiziert, nicht notwendig. 

Die* Äußerung, TM könne zu psychischen Schäden oder zu einer Per­

son iichkeitszerStörung fuhren, sei ebenfalls in dieser pauscha­

len Form unzulässig. Diese Äußerung werde von der Bevölkerung 

dahin verstanden, daß eine gesteigerte Gefahrensituation be­

stehe; TM müßte deutlich gefährdender sein als andere Medita­

tionsverfahren oder die Zugehörigkeit zu anderen weltanschau­

lichen oder religiösen Gemeinschaften, zu denen die Beklagte 
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Vergleichbares nicht äußere - Diese Voraussetzungen seien naan 

dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht erfüllt. Es stehe zwar 

aufgrund der Äußerungen der Sachverständigen fest, daß das Me­

ditieren nach der TM-Technil; oder auch das Engagement in der 

TM-Bewegung als sog, life event Auslöser für Psychosen sein 

könne. Eine Beteiligung von TM könne auch im Bereich sonstiger 

psychischer Störungen nicht ausgeschlossen werden* Alle drei vom 

Senat angehörten Sachverständigen vermuteten eine Gefährlichkeit 

von TM für Menschen mit labiler Ich-Struktur. Auch die Zeugen 

hätten von etlichen Fällen berichtet, in denen der Zusammenhang 

zwischen TM und psychischer Entgleisung üietir oder 'weniger deut­

lich zutage getreten sei. Daß TM überdurchschnittlich häufig 

psychoseauslösend oder psychische Störungen hervorrufend wirke, 

könne indes auf der Grundlage des bisher Bekannten nicht fest­

gestellt werden. Es fehle schon an Zahlen darüber» wie viele 

Menscher, TM ausübten* Auch über die Zahl der im .Rahmen der 

TM-Bewegung psychisch Entgleisten sei Gesichertes nicht bekannt. 

Der zum Vergleich heranzuziehende Anteil psychisch Kranker an 

der Gesamtbevölkerung stehe gleichfalls nicht fest* Eine weitere 

Aufklärung der Frage, ob die TM-Anhänger überdurchschnittlich 

häufig psychische Schaden erlitten, sei nicht möglich* 

Die Kläger hätten keinen Anspruch daraufT daß sich die Beklagte 

- mit Ausnahme der Beanstandung konkreter Rechtsverstöße - nicht 

zum finanzgebaren der TM-Bewegung äußere* Nicht jede Erklärung 

dazu sei ein Eingriff in die Bekenntnisfreiheit oder die Ehre 

der Kläger. Sachliche Informationen, z.B. über die Höhe der 

Kursgebühren, seien bei Vorliegen eines Informationsbedürfnisses 
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der Bevölkerung auch im Hinblick auf das Gebot religiös-welt­

anschaulicher Neutralität des Staates unbedenklich. 

Dagegen sei die Beklagte nicht zu der Äußerung berechtigt, das 

Finanzgebaren der TM-Bewegung sei unseriös, Sie leite diesen 

Vorwurf aus mehreren Einzel tatSachen und Einzelwertungen her. 

Soweit diesen ein berechtigtes Informationsbedürfnis der Bevöl­

kerung zugrunde liege, könne dem durch Einzeläußerungen ent­

sprochen werden. Die streitige pauschale Äußerung sei jedoch un­

verhältnismäßig und damit unzulässig. Im Vordergrund stehe die 

abwertende Beurteilung- Interessenten könnten aufgrund dieser 

Äußerung ihr Verhalten nicht in konkreten Punkten einrichten, 

sondern nur generell Abstand nehmen von einer Begegnung mit der 

TM-Bewegung. 

Da die Beklagte die TM-Bewegung nicht als Jugendsekte, Jugend­

religion oder Psychosekte bezeichnen dürfe, sei sie auch nicht 

zur Versendung von Informationsmaterial mit dieser Bezeichnung 

berechtigt. 

Die weiteren Klageanträge seien aus dem Rechtsinstitut des 

öffentlich-rechtlichen allgemeinen Folgenbeseitigungsanspruchs 

begründet. Die Unterlassung der umstrittenen Äußerungen er­

scheine nicht ausreichend, um den Zustand wiederherzustellen, 

der vor den mündlichen und schriftlichen Erklärungen der Beklag­

ten bestanden habe. Diese Darstellung wirke nämlich im Bewußt­

sein der Öffentlichkeit fort. Die von den Klägern erstrebte 

Richtigstellung sei geeignet, su einem der früheren Situation 



~ 13 -

entsprechenden Zustand beizutragen, ohne dem Gebot religiös­

weltanschaulicher Neutralität des Staates zu widersprechen. 

Die Bekanntgabe der öffentlichen Stellen und Verbände, an die 

die Beklagte unzulässigerweise Informationsmaterial übersandt 

habe, gebe den Klägern die Möglichkeit, sich duroh eigene Akti­

vitäten um die Wiederherstellung des früheren Zustands zu be­

mühen. Da die streitigen Erklärungen des Bundesministers für 

Jugend, Familie und Gesundheit über dessen Pressedienst verbrei­

tet worden seien, sei im Wege der Naturalrestitution ebenfalls 

diese Verbreitungsart zu wählen. 

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die vom erkennenden Senat 

zugelassene Revision eingelegt. Die Kläger haben sich der 

Revision der Beklagten angeschlossen. 

Die Beklagte erstrebt mit ihrer Revision die vollständige Zu­

rückweisung d^r Berufung der Kläger gegen das Urteil des Ver-

waltungsgerichts und greift das Berufungsurteil mit verfahrens-

und materiellrechtlichen Einwendungen an. 

Die Kläger beantragen, das Urteil des Berufungsgerichts aufzu­

heben, soweit es ihren Anträgen in der Berufungsschrift vom 

17- April 190*1, hilfsweise den in der Berufungsverhandlung ge­

stellten Anträgen nicht stattgegeben hat. Auch sie erheben gegen 

das Berufungsürteil sowohl Verfahrens- als auch Saohrügen. 

Der Oberbundesanwalt unterstützt die Revision der Beklagten-
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I I . 

Die Revision der Beklagten, hat Erfolg. Das Berufungsgericht hat 

der Klage zu Unrecht größtenteils stattgegeben. Deshalb ist auf 

die Revision der Beklagten das Berufungsurteil insoweit aufzu­

heben und das klagabweisende Urteil des Verwaltungsgerichts 

insgesamt wiederherzustellen. Dagegen ist die Revision der 

Kläger zurückzuweisen. 

1. Die Revisionen sind zulässig. Auch die Kläger, die sich ge­

mäß 55 1M1, 127 VwGO der Revision der Beklagten nach Ablauf der 

Revisionsfrist angeschlossen haben, sind durch das Berufunga­

urteil beschwert. Das folgt schon daraus, daß das Berufungs­

gericht ihrem in der mündlichen Verhandlung vom 12-/13- Dezem­

ber 19Ö5 protokollierten Berufungsantrag nicht uneingeschränkt 

entsprochen hat. Sie machen darüber hinaus geltend, daß dieser 

Antrag fehlerhaft zustande gekommen sei und das Ziel ihrer Klage 

nicht erschöpfend wiedergebe. Dementsprechend sind sie im Re­

visionsverfahren zu ihrem weitergehenden Antrag in der Beru­

fungsschrift vom 17- April 198H zurückgekehrt und halten den 

protokollierten Berufungsantrag nur hilfsweise aufrecht. Unter 

diesen Umständen kann dahinstehen, ob die AnschluBrevi3ion der 

Kläger auch ohne eigene Beschwer zulässig wäre (vgl. dazu 

einerseits BVerwG, Urteil vom 7. Juni 1977 - BVerwG 1 C 

20.7*4 -, Buchholz 310 § MO VwGO Hr. 164 und andererseits 

BVerwGE 65, 27 <33>). 
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2. Das Berufungsgericht hat Ober die Berufung zu Recht auf der 

Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vom 12./13- Dezem­

ber 1985 protokollierten Berufungsantrags entschieden. Die da­

gegen gerichteten Verfahrensrügen der Kläger sind nicht begrün­

det. Der Vorsitzende des Berufungsgerichts hat seine Pflicht, 

auf die Stellung eines sachdienlichen Antrags hinzuwirken (§ 86 

Abs- 3 VwGO), nicht verletzt, ebenso nicht seine Pflicht, die 

Streitsache mit den Beteiligten in tatsächlicher und rechtlicher 

Hinsicht zu erörtern (5 104 Abs. 1 VwGO). 

Die Kläger wollen die gerügte Verletzung des § 86 Abs. 3 VwGO 

daraus herleiten, daß der protokollierte Berufungsantrag hinter 

ihrem ursprünglichen Klagebegehren zurückbleibt. Das trifft zwar 

zu, beruht aber nicht auf einer vom Berufungsgericht zu verant­

wortenden fehlerhaften Protokollierung des Berufungsantrags, 

sondern auf dem freien Entschluß der Kläger, die grundsätzlich 

selbst darüber bestimmen konnten, ob und inwieweit 3ie ihr ur­

sprüngliches Klagebegehren im Berufungsverfahren aufrechter­

hielten (§§ 88, 92 Abs. 1, 125 Abs- 1 VwGO), Die Kläger waren 

sich nach ihrem eigenen Vortrag über die Divergenz zwischen 

ihrem ursprünglichen Klagebegehren und dem protokollierten 

Berufungsantrag im klaren; sie sind sogar, wie sich aus der 

Sitzungsniederschrift vom 12-/13* Dezember' 1985 ergibt, hier­

auf vom Vorsitzenden noch eigens aufmerksam gemacht worden. Es 

handelt sieh mithin bei dieser Divergenz um eine - im Tenor des 

Berufungsurteils zutreffend verlautbarte - teilweise Rücknahme 

ihrer Klage- Die Hinweis- und Beratungspf1ichten des Vorsitzen­

den nach 5 86 Abs. 3 VwGO gehen nicht so weit, daß er den 
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Kläger davon abhalten müßte, seine Klage ganz oder1 teilweise 

zurückzunehmen-

Die Kläger machen demgegenüber vergeblieh geltend, das Beru­

fungsgericht habe sie durch seine Vorgehensweise "völlig über­

fahren" und ihnen den Berufungsantrag In Anlehnung an einen zu­

vor unterbreiteten Vergleichsvorschlag "diktiert"- Allerdings 

stimmt der protokollierte Berufungsantrag seinem Inhalt nach 

weitgehend mit dem vom Berufungsgericht in der mündlichen Ver­

handlung vorn 12-/13- Dezember 1965 unterbreiteten Vergleichs­

vorschlag überein- Daraus kann aber nieht auf eine unzulässige 

Beeinflussung der Kläger geschlossen werden, denn sie brauchten 

ihren Klageantrag nicht dem gescheiterten V^rgleichsvorschlag 

des Berufungsgerichts anzupassen. Warum sie dies gleichwohl ge­

tan habenT haben sie in ihrem wenige Tage naen der mündlichen 

Verhandlung abgefaßten Schriftsatz vom 15- Dezember 1985 

(S. 2 ff.) selbst dargelegt: Die Kläger hatten aus dem Verlauf 

der mündlichen Verhandlung den Eindruck gewonnen, daß das Beru­

fungsgericht der Klage zwar nicht insgesamt, wohl aber größten­

teils, nämlich im Umfang seines Vergleichsvorschlags, stattzu­

geben beabsichtigte- Sie verbanden daher mit dem Verzicht auf 

den - aus der Sicht des Berufungsgerichts - problematischen Teil 

der Klage die Erwartung, daß über den Rest alsbald rechtskräftig 

zu ihren Gunsten entschieden sein würde. Darüber hinaus hofften 

sie, daß sie in den Urteilsgründen von allen gegen sie erhobenen 

Vorwürfen uneingeschränkt entlastet werden würden. Da sich beide 

Erwartungen der Kläger nicht erfüllt haben, mag sie ihr Ent­

schluß zur teilweisen Klagerücknahme reuen, und sie wollen deren 
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Folgen dadurch entgehen, daß sie dem Berufungsgericht einen 

Fehler bei der Protokollierung ihres Berufungsantrags vorwerfen, 

dies jedoch mangels eines solchen Fehlers ohne Erfolg. Infolge­

dessen muß es bei der im Revisionsverfahren auch auf andere 

Weise, etwa durch Anfechtung oder Widerruf, nicht rückgängig zu 

machenden teilweisen Klagerücknahme verbleiben. 

Auch der von den Klägern im Zusammenhang mit ihrer Rüge der Ver­

letzung des § 86 Abs. 3 VwGO weiter erörterte Umstand, daß sich 

die Verpflichtung der Sundesregierung unter Nr. 3 des Ver­

gleichsvorschlags (Zusendung der abzugebenden Widerrufs- bzw. 

Richtigstellungserklärung an bestimmte öffentliche Stellen, 

Verbände, Vereinigungen und Privatpersonen) in dem protokollier­

ten Berufungsantrag nicht wiederfindet, kann dem Berufungs­

gericht nicht als Verfahrensfehler angelastet werden. Zwar ge­

hört es zu den Pflichten des Vorsitzenden nach § 96 Abs. 3 

VwGO, den Kläger - selbst wenn er anwaltlich vertreten ist - auf 

ein offenkundiges Versehen bei der Formulierung des Klageantrags 

hinzuweisen (vgl. BVerwG, Beschluß vom 20. Oktober 1976 

- BVerwG 7 B 57-75 -, Buchholz 310 § 86 Abs, 3 VwGO Nr. 18 

und Urteil vom "11. März 1966 - BVerwG 2 C 196,62 -, Buchholz 

310 § 86 Abs, 3 VwGO Nr. 5)- Zu einem solchen Hinweis war der 

Vorsitzende hier aber nicht verpflichtet. Wenn sich auch die 

Kläger bei der Formulierung ihres Berufungsantrags ersichtlich 

an den Vergleichsvorschlag des Berufungsgerichts anlehnten, so 

schloß dies doch Abweichungen im einzelnen nicht aus. Der pro­

tokollierte Berufungsantrag nimmt nicht etwa ganz oder teilweise 

auf den zuvor protokollierten Vergleichsvorschlag des Berufungs-
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gerichts Bezug, sondern ist Wort für* Wort neu ins Protokoll auf-

genommen Morden; dabei ist u-a, auch die Reihenfolge der ein­

zelnen Klagepunkte geändert worden. Da es sich um eine Klage­

änderung handelte, hatten die Kläger allen Anlaß, selbst darauf 

zu achten, ob der nunmehr protokollierte Antrag ihr geändertes 

Klagebegehren zutreffend und erschöpfend zum Ausdruck brachte. 

Von einem offenkundigen Versehen bei der Antragstellung, das der 

Vorsitzende hätte aufgreifen und hereinigen müssen, kann deshalb 

nicht die Rede sein. 

5 104 Abs. 1 VwGO ist gleichfalls nicht verletzt- Die Behaup­

tung der Kläger, das Berufungsgericht habe, abgesehen von der 

dieser Vorschrift nicht genügenden Unterbreitung eines Ver-

gleichsvorschlags, in der mündlichen Verhandlung vom 

12. M3- Dezember 19S5 überhaupt jede Erörterung der- Sach- und 

Rechtslage unterlassen, ist nicht nur wegen der* außergewöhn­

lichen Länge der mündlichen Verhandlung gänzlich unglaubhaft. 

sondern wird auch durch den Inhalt der Sitzungsniederschrift 

widerlegt. So hat das Berufungsgericht den Beteiligten - über 

seine Pflichten nach § 104 Abs- 1 VuGQ hinaus (vgl- BVerwG, 

Beschluß vom 2, Juni 1961 - BVemvG 6 C 15-81 -> DÖV 1981, 

839) - ausweislich 3» 12 f. der Niederschrift seine vorläufige 

und sodann auch dem Berufungsurteil zugrunde gelegte Würdigung 

des Beweisergebnisses bekanntgegeben. Die Kläger haben ferner 

nach ihrem eigenen Vortrag in der mündlichen Verhandlung den 

Eindruck gewonnen» daß das Berufungsgericht ihrem ursprünglichen 

Klagebegehren nicht in vollem Umfan.s? stattgegeben hätte; das 

setzt entsprechende Äußerungen des Berufungsgerichts voraus- Da-
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von abgesehen ist die Erörterungspflicht nach § 104 Abs. i tfwuü 

kein Selbstzweck, sondern soll, wie die Kläger richtig vortra­

gen, verhindern, daß die Prozeßparteien bei ihrer Argumentation 

und ihrem Sachvortrag wesentliche Gesichtspunkte übersehen und 

infolgedessen vor der Entscheidung des Gerichts nicht das ihnen 

nach Art. 103 Abs. 1 GG} 5 103 Abs. 2 VwGO zustehende recht­

liche Gehör erhalten. Deshalb braucht die Erörterung nur in äer 

Form und in dem Umfang stattzufinden, die nach dem Sach- und 

Streitstand erforderlich sind (vgl, BVerwG, Beschluß vom 

30. Oktober 1987 - BVerwG 2 B 85-87 », Buchholz 310 § 104 VwGO 

Nr, 20). Insbesondere gebietet § 104 Abs. 1 VwGO nicht, daß 

das Gericht auf jeden Gesichtspunkt besonders hinweist, auf den 

es für die Entscheidung ankommen kann, wenn diese Gesichtspunkte 

bereits früher im Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren erörtert 

worden sind oder auf der Hand liegen (BVerwG, Urteil vom 

16. Mai 1974 - BVerwG 3 C 5*1.72 -, Buchholz 310 § 104 VwGO 

Nr. 9)- Dem Berufungsurteil liegen keine Vür die Kläger über­

raschenden tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkte zugrun­

de. Im Gegenteil ist der maßgebliche Prozellstoff in beiden Tat­

sacheninstanzen von den PrQ2eßparteien breit erörtert worden. 

Das gilt auch für die von den Klägern im Zusammenhang mit ihrer 

Verfahrensrüge erwähnte Frage nach der einschlägigen Grund­

rechtsbestimmung (Art, 4 oder Art, 2 Abs, 1 in Verbindung mit 

Art. 1 Abs. 1 GG). Das Berufungsgericht war nicht verpflich­

tet, die Rechtsauffassung, die seine Entscheidung tragt, schon 

vor der ürteilsberatung festzulegen und In der mündlichen Ver­

handlung zur Erörterung zu steilen (BVerwG, Beschluß vom 

27- November 1979 - BVerwG 7 B 795.79 -, Buchhoiz 310 $ 104 
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VwGO Kr. 12 und Beschluß vom 30- Oktober 1937 a.a.O.). Erst 

recht bezog sich seine Erörterungspflicht nach § 10£<l Ab3. 1 

VwGO nicht auf die Einzelheiten der späteren Urteilsbegründung. 

Die Kläger sind mithin auch unter diesem Gesichtspunkt nicht, 

wie sie mit ihrer Revision vorbringen, vom Berufungsgericht bei 

der Stellung und Begründung ihres dem Berufungsurteil zugrunde­

liegenden Antrags pflichtwidrig im dunkein gelassen oder gar in 

die Irre ge führt worden. 

Die Kläger rügen weiter erfolglos, sie seien in ihrem Anspruch 

auf rechtliches Gehör dadurch verletzt worden, daß sie nicht zu 

dem Inhalt des Schriftsatzes der Beklagten von 11. Dezember 

19^5 hätten Stellung nehmen können. Eine Abschrift dieses 

Schriftsatzes ist ihnen, wje sich aus S. 4 der Niederschrift 

ergibt. in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht 

am 12, Dezember 19B5 übergeben worden. Wenn sie zu einer so­

fortigen Entgegnung nicht in der Lage waren, hätten sie eine 

Vertagung der Verhandlung beantragen müssen. In seinem Anspruch 

auf rechtliches Gehör wird derjenige nicht verletzt, der es 

unterläßt, sich in der gebotenen Weise Gehör zu, verschaffen, 

3- a) Die Klage ist unzulässig; soweit die Kläger in der münd­

lichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat ihren ursprünglich 

im Berufungsverfahren gestellten Antrag erneut gestellt haben; 

insoweit ist, wie sich aus dem zu 2- Gesagten ergibt, die Klage 

wirksam und unabänderlich zurückgenommen worden. 

b) Die Klage ist mit ihrem in der mündlichen Verhandlung vom 
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12-/13» Dezember 1985 geänderten Inhalt zulassig, t'ur Klagen 

wegen herabsetzender Äußerungen eines Hoheitsträgers ist nach 

ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (zuletzt 

Urteile vom U . April 1936 - BVerwG 3 C 65.33 -, NJW 19Ö9 r M 2 

und vom H. Februar 1988 - BVerwG 5 C 88.85 -, NJW 1983, 2399) 

grundsätzlich - und so auch hier - der Rechtsweg zu den Verwal­

tungsgerichten gegeben; geeignete Klageart i3t die allgemeine 

Leistungsklage (vgl. BVerwGS 59, 319 <325 VT.». Soweit die 

Kläger von der Beklagten die Unterlassung künftiger Äußerungen 

verlangen, setzt ihre Klage ein besonderes, d.h. gerade auf 

die Inanspruchnahme vorbeugenden Rechtsschutzes gerichtetes 

Rechtsschutzbedürfnis voraus. Ein solches flechtsschutzbedürfnis 

liegt hier vor, denn den Klägern kann nicht zugemutet werden, 

zunächst die Wiederholung der umstrittenen Mußerungen abzuwarten 

und erst dann dagegen vorzugehen. Vielmehr können sie die 

Äußerungen, wenn und soweit diese sie in ihren Rechten ver­

letzen, von vornherein unterbinden (vgl. BVerwGE 71, 183 

<1-88 f\>). 

4. Die geänderte Klage ist jedoch nicht begründet. Den Klägern 

stehen die mit ihr verfolgten Unterlassungs- und Widerrufs-

bzw. Richtigstellungsansprüche nicht zu. 

a) Als Rechtsgrundlage für ihre Unterlassungsansprüche kommen 

die Grundrechte der Kläger aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 

Art, 1 Abs. 1 und aus Art. 4 Abs. 1 GG in Betracht. Die 

Grundrechte schützen den Bürger vor rechtswidrigen Beeinträch­

tigungen jeder Art, auch solchen durch schlichtes Verwaltungs-
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handein (Verwaltung^ realakt). Infolgedessen kann äer Bürger, 

wenn ihm - wie dies hier von den Klägern geltend gemacht wird -

eine derartige Rechtsverletzung droht, gestützt auf das jeweils 

berührte Grundrecht Unterlassung verlangen (BVerwGE !^l, 2 35 

<243>; Urteil vom 21. September 19Ö4 - BVerwG 4 C 51.80 -. tiJW 

1985, 1U81; BVerwGE 71, 163 <189, T99>). 

aa) Die Kläger begreifen das vorliegende Verfahren in erster 

Linie als "Ehrenschutzpro-zeß". Das Hecht auf Ehre ist als Be­

standteil des allgemeinen Personlichlceitsrechts durch Art. 2 

Abs. \ in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützt (BVerfGE 

54, 208 <217>; 75, 369 <38ü>). Dieser Schuta kommt nicht nur 

natürlichen Personen wie den Klägern zu 3 fris &, 11 und 12, 

sondern wegen Art. 19 Abs- 3 GG auch Personenvereinigungen mit 

ideeller Zielsetzung wie den Klägern zu 1 und 2 zugute, wenn und 

soweit ihr sozialer Ccltun^sanspruch in ihrem Aufgabenbereich 

betreffen ist (vgl, DGH, NJW 198l, 675; Frotacner, JuS 1976, 

505 <510>); letzteres ist nier der Fall, 

Die Kläger nehmen, wie sie in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Senat klargestellt haben, darüber hinaus auch den Schutz des 

Grundrechts auf Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 

Bekenntnisses (Art. *l Abs. 1 GG) in Ans-prtieh. Ob sie sich auf 

dieses Grundrecht berufen Können, i3t deshalb zwei felhaft, weil 

es sich bei dem von ihnen gepflegten Gedankengut möglicherweise 

nicht um eine Religion oder eine Weltanschauung handelt. Die 

Kläger haben wiederholt vorgetragen, die nTranszendentale Medi­

tation" (TM) sei eine hochuirkaamv ßntspannungstechnik-, derer 
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sich jedermann unabhängig von seinem Glauben oder seiner Welt­

anschauung zu seinem Mutzen bedienen könne. Die Vermittlung und 

Ausübung einer geistigen Technik ohne bestimmte gedankliche 

Inhalte oder die Gewährung bloßer Lebenshilfe wird jedoch nicht 

von Art. ** Abs- 1 CG geschützt- Andererseits geht es den 

Klägern nach ihren Ausführungen bei ihrem Einsatz für TM zu­

gleich um eine fortseftreitende Vervollkommnung der Welt durch 

Vermehrung der Zahl derjenigen, die TM ausüben, und sie stehen 

demgemäß als Teil einer weltweiten Bewegung im Dienst einer uni­

versalen , mit dem Begriff "Zeitalter der Erleuchtung" umschrie­

benen Heilserwartung; dieser weltanschauliche Hintergrund ihrer 

Lehre spricht für die Gewährung des Schutzes aus Art. ^ Abs. 1 

GG. Die Frage nach der Anwendbarkeit dieser Grundrechtsbestim­

mung bedarf indes keiner Vertiefung- Denn der Senat kann im fol­

genden, ohne daß sich dies auf das Ergebnis seiner Entscheidung 

auswirkt, zugunsten der Kläger unterstellen, daß sie als Träger 

und Anhänger der TM-Bewegung (auch) unter dem Schutz der Be­

kenntnisfreiheit nach Art. H Abs. 1 GG stehen. 

bb) Die hier streitigen üußerungen der Beklagten berühren die 

Kläger, wie diese zu Recht hervorheben, unmittelbar in ihrem 

durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG ge­

schützten sozialen Geltungsanspruch, Zugleich haben sie, da die 

Beklagte auf eine bestehende Gefahrenlage hinweist, den Charak­

ter einer öffentlichen Warnung und greifen damit in die - vom 

Senat unterstellten - Grundrechte der Kläger aus Art. 4 Abs. 1 

GG ein. Es bedarf keiner näheren Darlegung, daß derartige 

Öffentliche Äußerungen des Staates nicht zuletzt wegen der mit 
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ihnen in Anspruch genommenen Staatsautori tat f Llr die Ausbreitung 

der angesprochenen fteligions- oder Weltanschauungsgemeinschaft 

und inre Rolle in der religiös-weitanschaulichen Auseinander­

setzung, mithin für den von Art- 4 Abs- i GG geschützten 

Freiheitsraum (BVerfGE 24, 236 <245>i BVerwGE 30, 29 <30 f.>) 

schwerwiegende Folgen haben können- Diese Folgen sind, soweit 

sie das Verhalten der gewarnten Öffentlichkeit betreffen, beab­

sichtigt und im übrigen vorhergesehen und in Kauf genommen. Sie 

müssen daher mit ihrem vollen Gewicht dein Staat zugerechnet und 

wegen ihrer freiheitsminderndcn Bedeutung als Grundrechtsein-

e;rif f e behandelt werden. Die Problematik staatlicher Warnungen 

ist in Rechtsprechung und Literatur bislang hauptsächlich im 

Zusammenhang mit staatlicher Verbraucher- und Umweltberatung 

erörtert worden (vgl. dazu OVG NW, GewArch 19öS, 11 und NJtf 

19Ö6, 2783 sowie Dolde, Behördliche Tarnungen vor nicht ver­

kehrsfähigen Lebensmitteln, 1987, 3. 11 ff.; Ossenbühl, Um­

weltpflege durch benordliehe Warnungen und Empfehlungen, 19Ö6, 

S. 14 ff.; Sodan, DÖV 1987, 360 ff. ; LÜbbe-Wolff, NJW 1987, 

2708 ff.; Schulte, 0VB1. 1988, 515 ff-; Zuck, HDR "1988, 

1020 ff.T- Pinger, JuS 1983, 54 ff.}; auch in diesem Zusammen­

hang wird die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung durchweg 

bejaht. 

cc) Eine ausdruckliche Rechtsgrundlage für die in Rede stehenden 

Grundrechtseingriffe der Beklagten fehlt. Sie werden jedoch 

durch die verfassungsrechtliche Aufgabenstellung der Bundes­

regierung und deren Befugnisse zur Information und Aufklärung 

der Öffentlichkeit hinreichend gerechtfertigt. 
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Es gehört zu den im Grundgesetz vorausgesetzten Aufgaben der 

Bundesregierung als Organ der Staatsleitung, die gesellschaft­

liche Entwicklung ständig zu beobachten, Fehlentwicklungen oder 

sonst auftretende Probleme mögliehst rasch und genau zu erfas­

sen, Möglichkeiten ihrer Verhinderung oder Behebung zu bedenken 

und die erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten, und zwar 

unabhängig davon, ob es dazu der Beschlußfassung des Gesetz­

gebers bedarf oder nicht (vgl- Herzog, in; Maunz/Dürig/Herzog, 

GG, Kommentar, Art, 20 Abschnitt V RdNr. 102), Diese beob­

achtende, vorsorgende und lenkende Tätigkeit der Bundesregierung 

wird nicht selten - wie dies auch im Streitfall wiederholt ge­

schehen i3t - zum Gegenstand von Anfragen im Deutschen Bundestag 

gemacht, mit denen sich die Abgeordneten die zur Ausübung ihres 

Mandats, insbesondere zur Wahrnehmung ihrer Kontrollaufgaben 

nötigen Informationen verschaffen (vgl- BVerfGE 13, 123 

<125 f.>; 57, 1 <5>). Da sich die Parlamentsarbeit in der 

Öffentlichkeit vollzieht, legt die Bundesregierung bei der Be­

antwortung solcher Anfragen nicht nur dem Parlament, sondern 

zugleich auch der Öffentlichkeit gegenüber Rechenschaft darüber 

ab, wie sie die jeweilige Lage beurteilt und in welcher Weise 

sie darauf zu reagieren gedenkt. Unabhängig davon kann sie sich 

zur Darlegung ihrer Erkenntnisse und Absichten aucn selbst un­

mittelbar an die Öffentlichkeit wenden. Grundlage hierfür ist 

ihre ebenfalls unausgesprochenet aber funktionsbedingte Befugnis 

zur Öffentlichkeitsarbeit- Das Bundesverfassungsgericht hat 

wiederholt ausgeführt (BVerfGE H*l, 125 <147 f->; 63, 230 

<2^3>), daß es ein wichtiges Ziel der Regierungstätigkeit ist, 


